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§ 1 Einleitung 

A. Problemstellung und thematische Einführung 

Im Recht der Mitbestimmung im weitesten Sinne existieren eine Reihe soge-
nannter Tendenzschutzvorschriften.1 Durch diese wird die ansonsten vorge-
schriebene Mitwirkung der Arbeitnehmer in solchen Betrieben und Unterneh-
men2 ausgeschlossen oder beschränkt, die konfessionellen, karitativen oder an-
deren besonderen Zielsetzungen dienen.3 Hiermit wird der Tatsache Rechnung 
getragen, daß manche Betriebe bzw. Unternehmen neben wirtschaftlichen 
Zwecken oder sogar anstatt dieser (auch) besondere Zielsetzungen verfolgen. 
Die Verfolgung dieser Ziele soll dem Unternehmer weitgehend unbeeinflußt 
von den Arbeitnehmern und ihren Vertretungsgremien möglich sein.4 Obwohl 
nun aber ein arbeitnehmenscher Einfluß auf die Unternehmenspolitik und 
damit zugleich auf die Verfolgung der Unternehmensziele nicht nur im Wege 
der Mitbestimmung, sondern auch durch die tarifvertragliche Regelung der 
Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen iSd. Art. 9 Abs. 3 GG erfolgen kann, 
fmdet sich in den einschlägigen gesetzlichen Normierungen des Tarifvertrags-
rechts, vor allem also im Tarifvertragsgesetz, keinerlei Regelung eines wie 
auch immer gearteten Tendenzschutzes. Dennoch wird auch hier die Notwen-
digkeit gewisser Schranken der tarifvertragliehen Regelungsmacht im Hinblick 
auf die sogenannte Tendenzverfolgung erkannt.5 Allerdings sind diese mögli-
chen Grenzen der Tarifautonomie bislang weder allgemein noch überhaupt 
vertieft untersucht worden. 6 

Näher zum Begriff des Tendenzschutzes unten D. 

Zur Begriffsbestimmung von Betrieb und Unternehmen s. unten § 3 A. Fn. 78. 

Zu den einzelnen Vorschriften s. unten§ 3. 

Näher zum Normzweck des Tendenzschutzes unten§ 7. 

S. etwa Dütz, AfP 1989, 605; Weiss!Weyand, BB 1990, 2109; näher dazu unten 
§ 9A. 

Vgl. Wiedemann/Stumpf, § 1 Rdnr. 56; Weiss/Weyand, AuR 1990,38. 



28 Einleitung 

B. Gegenstand, Ziel und Gang der Untersuchung 

Ziel der vorliegenden Arbeit soll es daher sein, diesen Grenzen, die der Ta-
rifautonomie unter Aspekten des Tendenzschutzes gezogen sind, nachzugehen. 
Es soll mithin untersucht werden, ob im Tarifrecht überhaupt so etwas wie ein 
Tendenzschutz besteht und wie ein solcher gegebenenfalls im einzelnen ausge-
staltet ist. 

Entsprechend dieser Zielsetzung gliedert sich die Arbeit in drei Teile. Zu-
nächst erfolgt eine Einführung in die Problematik, wobei hier einerseits die 
wichtigsten Grundlagen der Untersuchung geklärt und dargestellt werden(§§ 2, 
3) und andererseits die der Arbeit zugrundeliegende Fragestellung nach einem 
tarifrechtliehen Tendenzschutz auf ihre prinzipielle Relevanz hin überprüft 
werden soll (§§ 4, 5). In einem zweiten Teil wird den historischen (§ 6), den 
verfassungsrechtlichen ( § § 10, 11) sowie den einfachgesetzlichen ( § § 12, 13) 
Vorgaben für die Existenz eines Tendenzschutzes im Bereich des Tarifvertrags-
rechts nachgegangen. In diesem Zusammenhang ist es freilich unerläßlich, den 
Normzweck eines möglichen tarifrechtliehen Tendenzschutzes und damit des 
Tendenzschutzes überhaupt zu ermitteln (§§ 7, 8). Schließlich muß auch der 
zum hiesigen Thema vorzufmdende Meinungsstand, vor allem im Schrifttum, 
beleuchtet und einer kritischen Würdigung unterzogen werden(§ 9). Läßt sich 
damit die Existenz eines Tendenzschutzes im Tarifrecht nachweisen, so ist in 
einem dritten und letzten Teil dessen konkrete Ausgestaltung anband einer 
Untersuchung seiner Voraussetzungen(§ 14) und Wirkungen(§ 15) aufzuzei-
gen, wobei das Augenmerk stets den Unterschieden zum gesetzlich ausdrück-
lich geregelten mitbestimmungsrechtliehen Tendenzschutz gilt. 

C. Abgrenzung des Themas 

Das Feld der Untersuchung ist von vornherein durch vier wesentliche Ein-
schränkungen zu begrenzen: 

Zunächst soll nur dem Tendenzschutz für Unternehmen der Privatwirtschaft 
und deren Betriebe nachgegangen werden; der Bereich des öffentlichen Dien-
stes soll weitgehend außer Betracht bleiben.7 Weiterhin werden nur die ten-
denzbedingten Schranken der Tarifautonomie für die in § 118 Abs. 1 BetrVG 
genannten Unternehmen und Betriebe untersucht, nicht dagegen die Grenzen 
tarifvertraglicher Regelungsmacht im Bereich des kirchlichen Selbstbestim-

Vgl. hierzu etwa Otto, FS flir Hilger/Stumpf, S. 529 ff. 
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mungsrechts (Art. 140 GG, 137 WRV; vgl. § 118 Abs. 2 BetrVG).1 Ferner soll 
das Phänomen der Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen gemäß 
§ 5 TVG bei der Beantwortung der dieser Untersuchung zugrundeliegenden 
Frage nach einem tarifrechtliehen Tendenzschutz keine Rolle spielen. Schließ-
lich wird der gesamte Komplex der sogenannten "Inneren Pressefreiheit", zu 
deren Verwirklichung zum Teil auch tarifvertragliche Gestaltungen diskutiert 
worden sind,9 ausgespart. 10 

D. Begriffliches 

Zentraler Begriff der vorliegenden Arbeit ist der des Tendenzschutzes. Dar-
unter wird hier ganz allgemein der Schutz der Verfolgung der in den einschlä-
gigen Bestimmungen aufgeführten, besonderen Zielsetzungen (Tendenzen) 
gegen Einflüsse der Arbeitnehmer bzw. ihrer Vertretungsgremien verstanden." 
Der Begriff der Tendenzbestimmung bzw. -fest/egung bezeichnet demnach die 
Entscheidung darüber, welcher besondere Zweck in einem Unternehmen oder 
Betrieb verfolgt werden soll. Mit Tendenzverwirklichung bzw. -verfolgung ist 
dagegen die Umsetzung dieser Entscheidung angesprochen. Eine maßgebliche 
Rolle spielen im Rahmen des Tendenzschutzes die sogenannten Tendenzträger. 
Hierbei handelt es sich um Arbeitnehmer, für deren Tätigkeit die Bestimmun-
gen und Zwecke der in § 118 Abs. 1 BetrVG genannten Unternehmen und 

Hierzu Vogt; Pahlke; Richardi, Arbeitsrecht, S. 113 ff.; MünchArbR-Richardi 
§ 187 Rdnm. 12 ff.; Birk, AuR Sonderheft 1979, 9; Berührungspunkte hiermit können 
sich allenfalls bei der Abgrenzung der in § 118 Abs. I genannten Einrichtungen mit 
konfessioneller, erzieherischer oder karitativer Zweckrichtung zu den Religionsgemein-
schaften und ihren karitativen und erzieherischen Einrichtungen ergeben (zur Abgren-
zung vgl. Mayer-Maly, Erwerbsabsicht, S. 16 ff.). 

Vgl. Mayer-Maly, DB 1971, 335 f.; ders., BB 1973, 766 f.; Schwerdtner, BB 
1971, 837 ff.; ders., JR 1972, 360; Scholz, Pressefreiheit, S. 73 ff., 153 ff., 191 ff., 
210 f., 217 f.; Weber, Innere Pressefreiheit, S. 11 ff., 80 ff.; Ihlefeld, AfP 1973, 516; 
Henkel, AfP 1973, 418; Neumann-Duesberg, BB 1970, 1054 f.; Kuli, AfP 1970, 907; 
bes. Rüthers, Tarifmacht, S. 9 ff. 

10 Zur "Inneren Pressefreiheit" allgemein s. noch Lerche, Verfassungsrechtliche 
Aspekte; Branahl; Kühler, Rechtsgutachten flir den 49. DJT; Mal/mann, Referat für den 
49. DJT; Bethge, Grundrechtskollisionen, S. 141 ff. 

11 Zum Tendenzschutz als Rechtstypus vgl. Marino, S. 1 f. 


